Antrag auf Mitgliedschaft im
SchneeSport-Club Donnersberg e.V.

?‘9 eV.
Name, Vorname
StraRe, Nr.
PLZ, Ort
Telefon
Email Geb.-Dat.
mit folgenden Familienmitgliedern
Ehepartner Geb.-Dat.
1. Kind Geb.-Dat.
2. Kind Geb.-Dat.
3. Kind Geb.-Dat.
4. Kind Geb.-Dat.

Die beigefligte Satzung sowie die Hinweise zum Datenschutz habe ich gelesen und
erkenne diese an.

Fiir Riickfragen oder Anregungen steht der Vorstand gerne zur Verfiigung.

Wir als Sportverein verstehen uns als Gemeinschaft, an der alle Mitglieder aktiv
teilnehmen kénnen und sollten. Wir wiirden uns freuen, wenn Sie auch die geselligen
Veranstaltungen des Vereins besuchen und uns bei der Durchfiihrung und Vorbereitung
verschiedener Aktivitdten unterstiitzen.

Ort, Datum

Unterschriften aller erwachsenen Antragsteller

(Bei Minderjahrigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
Bitte zusammen mit dem SEPA-Mandat und der Datenschutzerkldrung per Post
senden an:

Susanne Libal
JahnstraRe 16
67591 Offstein

| Oder per Email an: Vorstand@ssc-donnersberg.de

SchneeSport-Club Donnersberg e.V
Jahnstrafie 16, 67591 Offstein

Email: Vorstand@ssc-donnersberg.de
www.ssc-donnersberg.de

_SéfneeSraont:Clab
Donnersberg e.V.

Unsere Glaubiger-ldentifikationsnummer: DE345SC00000168719

SEPA Lastschriftmandat

Mandatsreferenz: wird vor dem ersten Einzug mitgeteilt

Ich ermachtige den SchneeSport-Club Donnersberg e.V. Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
SchneeSport-Club Donnersberg e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulésen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlungen (Mitgliedsbeitrag / Freizeiten)

Vorname und Nachname (Kontoinhaber)

StraBBe und Hausnummer

Postleitzahl und Ort
BaN: DE 1 L i v b baa g b bl
Bank:

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der
SchneeSport-Club Donnersberg e.V. Uber den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Ort Datum

Unterschrift des Kontoinhabers


Christoph  Finking

Christoph  Finking
Jahnstraße 16, 67591 Offstein


Hinweise zum Datenschutz und Personlichkeitsrecht

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene
Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungs-
anlagen zur Erfullung der in dieser Satzung aufgefuhrten
Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift,
Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen,
Geburtsdatum, Lizenzen, Funktionen im Verein).

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene
Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder der

e Erhebung

e Verarbeitung (Speicherung, Veranderung und

Ubermittlung)

e Nutzung
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfullung der
satzungsgemalien Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine
anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht
statthaft.

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene
Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder aul3erdem der
Veroffentlichung von Bildern und Namen in Print- und
Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den
satzungsgemafen Aufgaben und Zwecken des Vereins
entspricht.

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf
e Auskunft Uber die zu seiner Person gespeicherten Daten,
deren Empfangern sowie den Zweck der Speicherung,
e Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,
e LoOschung oder Sperrung seiner Daten.

Die Satzung sowie die Hinweise zum Datenschutz habe ich
gelesen und erkenne diese an.

Ort Datum

Unterschriften der Antragsteller bzw. Erziehungsberechtigten



Satzung des SchneeSport-Clubs Donnersberg

8§ 1 Name, Sitz und Zweck

1. Der am 29.05.2009 in Kirchheimbolanden gegriindete Verein
fuhrt den Namen ,SchneeSport-Club Donnersberg e.V."”. Er ist
Mitglied des Sportbundes Pfalz, des Skiverbandes Pfalz und des
Deutschen Skiverbandes. Der Verein hat seinen Sitz in
Kirchheimbolanden. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht
Kaiserslautern eingetragen.

2. Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar
gemeinnutzige Zwecke im Sinne des Abschnitts” steuerbeglinstigte
Zwecke"” der Abgabenordnung.

3. Der Zweck des Vereins ist die Férderung und Auslibung des
Skifahrens sowie des Schneesports im Allgemeinen, der sportlichen
Jugendarbeit, die Ausrichtung von Lehrkursen, Durchfiihrung und
Teilnahme an Wettkdmpfen, ein sportliches Ganzjahresprogramm
sowie die Pflege der Geselligkeit. Der Satzungszweck wird
insbesondere durch die Férderung sportlicher Ubungen und
Leistungen sowie der aktiven Jugendarbeit verwirklicht.

4. Der Verein ist selbstlos tatig, er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dirfen nur fur die
satzungsgemaBen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder
durch unverhaltnismaBig hohe Vergltungen beginstigt werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.

8§ 2 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natlrliche Person werden.

2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand einen
schriftlichen Aufnahmeantrag zu richten. Bei Minderjahrigen ist die
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Der Vorstand
teilt seine Entscheidung dem Antragsteller mit.

3. Die Mitglieder erkennen als flr sich verbindlich die Satzungen,
Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Verbande an, denen
der Verein angehort.

4. Uber die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet die
Mitgliederversammlung. Ehrenmitglieder haben alle
Mitgliederrechte.

8§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluss oder
durch Auflésung des Vereins.

2. Die Austrittserklarung ist schriftlich an den Vorstand zu richten.

Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung
einer Frist von sechs Wochen zulassig.

§ 4 Beitrage

1. Der Mitgliedsbeitrag sowie Sonderbeitrage, Aufnahmegebithren und
Umlagen werden von der Mitgliederversammlung festgelegt.

2. Der Vorstand kann in begriindeten Fallen Beitrage,
Aufnahmegebihren und Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder
stunden.

3. Ehrenmitglieder kdnnen von der Pflicht zur Zahlung von Beitragen
und Umlagen befreit werden.

8§ 5 Straf- und OrdnungsmaBnahmen

1. Ein Mitglied kann, nachdem ihm Gelegenheit zur AuBerung gegeben
worden ist, aus wichtigem Grund vom Vorstand aus dem Verein
ausgeschlossen werden, insbesondere wegen vereinsschadigenden
Verhaltens, grober oder wiederholter VerstéBe gegen die Satzung,
Nichtzahlung von Beitragen trotz zweimaliger Mahnung.

2. Die OrdnungsmaBnahmen sind mit Begriindung und Angabe des
Rechtsmittels zu versehen.

§ 6 Rechtsmittel

Gegen die Ablehnung der Aufnahme (§ 2) und gegen alle Straf- und
OrdnungsmaBnahmen (§ 5) ist Einspruch zulassig. Dieser ist innerhalb
von einem Monat nach Zugang der Entscheidung beim Vorsitzenden
einzulegen. Uber den Einspruch entscheidet der Ehrenrat. Bis zur
endgliltigen Entscheidung des Ehrenrats ruhen die
Mitgliedschaftsrechte des betroffenen Mitglieds, soweit sie von der
Entscheidung des Vorstands berthrt sind.

8§ 7 Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand

¢) Ehrenrat

§ 8 Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr statt.
3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt unter Mitteilung
der Tagesordnung durch den Vorstand mit Schreiben an alle Mitglieder
oder durch Veréffentlichung auf der Webseite des Vereins. Zwischen
dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine



Frist von mindestens zwei Wochen liegen.

4. Eine auBerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer
Frist von einer Woche mit entsprechender Tagesordnung
einzuberufen, wenn es

a) der Vorstand beschlieB3t, oder

b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim
Vorsitzenden beantragt.

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rucksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfahig. Stimmberechtigt sind alle
Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Als
Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18.
Lebensjahr an wahlbar.

6. Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen giltigen Stimmen
beschlossen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Satzungsanderungen kdnnen nur mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen glltigen Stimmen der Mitglieder
beschlossen werden. Stimmenthaltungen bleiben fir die
Entscheidung unbericksichtigt.

7. Uber Antrage, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind,
kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn
diese Antrage mindestens eine Woche vor der Versammlung
schriftlich beim Vorstand des Vereins eingegangen sind.
Dringlichkeitsantréage durfen nur behandelt werden, wenn die
anwesenden Mitglieder mit einer Zweidrittelmehrheit beschlieBen,
dass sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. Ein
Dringlichkeitsantrag auf Satzungsanderung ist unzulassig.

8§ 9 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem geschaftsfihrenden Vorstand:
- 1. Vorsitzender

- stellvertretender Vorsitzender

- Kassenwart

- SchriftfGhrer

und dem erweiterten Vorstand.

Die Zusammensetzung des erweiterten Vorstandes regelt die
Geschaftsordnung. Die Geschéaftsordnung wird vom Vorstand
erarbeitet und von der Mitgliederversammlung mit einfacher
Mehrheit genehmigt.

2. Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf zwei
Jahre gewahlt. Die Amtsdauer des Vorstandes kann auch kirzer
oder langer bemessen sein. Seine Mitglieder bleiben bis zur Wahl
eines Nachfolgers im Amt. Bei Ausscheiden eines

Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied
kommissarisch bis zur nachsten Wahl zu berufen.

3. Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstandes. Er
ist verpflichtet, den Vorstand einzuberufen, wenn es das
Vereinsinteresse erfordert oder aber wenn dies von der Mehrheit der
Vorstandsmitglieder verlangt wird.

4. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte seiner
Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussfassung entscheidet die einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

8§ 10 Gesetzliche Vertretung

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein
Stellvertreter. Sie vertreten den Verein gerichtlich und auBergerichtlich.
Jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhaltnis
zum Verein wird der Stellvertreter jedoch nur bei Verhinderung des
Vorsitzenden tatig.

8§ 11 Ehrenrat

Der Ehrenrat besteht aus drei Mitgliedern, die nicht dem Vorstand
angehdren. Sie werden alle zwei Jahre von der Mitgliederversammlung
gewahlt.

8§ 12 Jugend des Vereins

1. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann der Jugend das
Recht zur Selbstverwaltung im Rahmen der Satzung und der
Ordnungen des Vereins eingeraumt werden.

2. In diesem Fall gibt sich die Jugend eine eigene Jugendordnung, die
der Genehmigung des Vorstands bedarf. Die Jugend entscheidet Uber
die Verwendung der ihr zuflieBenden Mittel.

§ 13 Abteilungen

1. Fir die im Verein betriebenen Sportarten kdnnen durch Beschluss
der Mitgliederversammlung Abteilungen gebildet werden, denen ein
Abteilungsleiter vorsteht.

2. Die Abteilungen kénnen durch die Mitgliederversammlung
ermachtigt werden, zusatzlich zum Vereinsbeitrag einen Abteilungs-
oder Aufnahmebeitrag zu erheben.



3. Far die Einberufung und Durchflihrung der
Abteilungsversammlungen gelten die Vorschriften Gber die
Mitgliederversammlung entsprechend.

8§ 14 Ausschiisse

1. Der Vorstand kann fur bestimmte Vereinsaufgaben Ausschiisse
bilden, deren Mitglieder vom Vorstand berufen werden.

2. Die Mitglieder der Ausschiisse wahlen einen Vorsitzenden. Der
Ausschussvorsitzende unterrichtet den Vorstand Uber die Arbeit
und Vorschlage des Ausschusses.

§ 15 Protokollierung der Beschliisse

Die BeschlUsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands
sowie der Abteilungsversammlungen und der Ausschisse sind zu
protokollieren. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und vom
Protokollfiihrer zu unterzeichnen.

8§ 16 Kassenpriifung

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der
Mitgliederversammlung des Vereins auf zwei Jahre gewahlte
Kassenprifer geprift. Die Kassenprifer erstatten der
Mitgliederversammlung einen Prifungsbericht und beantragen bei
ordnungsgemaBer Kassenflihrung die Entlastung des Vorstands.

§ 17 Haftung

Ehrenamtlich tatige Vorstandsmitglieder und sonstige Beauftragte
haften flir Schaden, die sie in Erflllung ihrer ehrenamtlichen
Tatigkeit verschulden, gegentiber dem Verein lediglich fur Vorsatz
und grobe Fahrlassigkeit. Sie werden, soweit aus ihrer Tatigkeit flr
den Verein Schadensersatzspriiche Dritter gegen sie selbst geltend
gemacht werden, vom Verein freigestellt, falls sie weder Vorsatz
noch grobe Fahrlassigkeit zu vertreten haben.

§ 18 Auflosung des Vereins
1. Die Aufldsung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck
einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.

2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn
es

a) der Vorstand mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller seiner
Mitglieder beschlossen hat, oder

b) von einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins
schriftlich gefordert wurde.

3. Die Versammlung ist beschlussfdahig, wenn mindestens die Halfte der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Auflésung kann nur mit
einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder beschlossen werden.

Sollte bei der ersten Versammlung weniger als die Halfte der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite
Versammlung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit von drei
Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfahig
ist.

4. Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks
fallt sein Vermoégen an den Skiverband Pfalz e.V. mit der
Zweckbestimmung, dass dieses Vermégen unmittelbar und
ausschlieBlich zur Férderung des Sports verwendet werden darf.

8§ 19 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch den Sportbund Pfalz und
nach Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht Kaiserslautern
in Kraft.

Kirchheimbolanden, 10.07.2009



